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Resturlaub: Erben können Abgeltung verlangen 
Stirbt ein Arbeitnehmer, geht sein Urlaubsanspruch nicht mit seinem Tod unter. Viel-
mehr wandelt er sich in einen Urlaubsabgeltungsanspruch der Erben um. 
 
Eine verstorbene Arbeitnehmerin hatte zum Zeitpunkt ihres Todes noch einen Erho-
lungsurlaubsanspruch von 33 Tagen. Ihre Erben forderten die Abgeltung dieses Ur-
laubsanspruchs. 
 
Entscheidung 
Das Bundesarbeitsgericht ist derzeit noch der Auffassung, dass bei Tod eines Arbeit-
nehmers sein restlicher Urlaubsanspruch erlischt. Ein finanzieller Ausgleich an die 
Erben erfolge nicht, da sich der Anspruch nicht in einen Abgeltungsanspruch wandelt. 
 
Dieser Rechtsprechung ist das Arbeitsgericht Berlin in dem aktuellen Fall entgegenge-
treten. Erben können sich vielmehr nach dem Tod eines Arbeitnehmers dessen Ur-
laubstage auszahlen lassen, urteilte das Gericht. Damit folgt es der Linie des Europäi-
schen Gerichtshofs von 2014. Dieser hatte entschieden, dass durch den Tod des Ar-
beitnehmers dessen Anspruch auf Abgeltung des noch ausstehenden Urlaubs nicht un-
tergeht. 
 
Das Arbeitsgericht Berlin hat deshalb der Klage entsprochen. Begründet hatte es die 
Entscheidung damit, dass nach der gesetzlichen Regelung der Urlaub abzugelten sei, 
wenn er wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht 
mehr gewährt werden könne. Diese Voraussetzungen seien bei dem Tod des Arbeit-
nehmers gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


